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1. Einleitung 

1.1. Lage und Beschreibung des Plangebiets 
Das Planungsgebiet umfasst die Grundstücke Fl.-Nr. 246, 259 (Windschutz-
hecke) sowie Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nr. 245 (Anwandweg, Verlänge-
rung der Erlenstraße), 252 (Teilfläche der Randeingrünung des Baugebiets 
„Mönchstocheimer Weg III“), 256 (Anwandweg), und 293 (Anwandweg) in der 
Gemarkung Dingolshausen. Die Grundstücke befinden sich im Besitz der Ge-
meinde Dingolshausen.  
.	   

Der Standort der geplanten Wohngebietserweiterung liegt am nordwestlichen 
Ortsrand der bebauten Ortslage von Dingolshausen. 

 
Das Gelände im Plangebiet fällt nach Westen ab. Es ist heute landwirtschaftlich 
genutzt.  
 
Im Norden, Osten und Westen grenzt die freie Landschaft mit weiteren, land-
wirtschaftlich genutzten Flächen an. 
 
Südlich des Plangebiets grenzt das nahezu komplett bebaute Gebiet „Mönch-
stockheimer Weg III“ an. Es wird über die Erlenstraße erschlossen.  
 

 
 
 

2. Allgemeine Bemerkungen 

2.1. Planungserfordernis und Planungsziele 
Nachdem die Gemeinde Dingolshausen vor ca. fünf Jahren das Baugebiet 
„Mönchstockheimer Weg III“ zur Befriedigung der starken Nachfrage nach 
Wohnbauland ausgewiesen hat, ist dieses Gebiet mittlerweile nahezu komplett 
bebaut. Die Nachfrage nach Bauland hält jedoch weiter an und hat in den letz-
ten beiden Jahren sogar noch zugenommen. Diese Entwicklung ist in der ge-
samten Bundesrepublik zu verzeichnen und der Gesetzgeber hat darauf mit der 
Einführung des §13b BauGB (beschleunigte Schaffung von Wohnbauland) zwi-
schenzeitlich bereits reagiert. 
 
Die Gemeinde Dingolshausen liegt im ländlichen Raum, dessen Entwicklung 
besonders gestärkt werden soll. Das bevorzugt zu entwickelnde Mittelzentrum 
Gerolzhofen befindet sich in ca. 2km Entfernung. Es liegt an der B286 die das 
Oberzentrum Schweinfurt mit der Bundesautobahn A3 Frankfurt – Nürnberg 
verbindet und ist deshalb, bezogen auf mögliche Pendelbeziehungen (Beruf 
und Ausbildung), ein attraktiver Standort. Sie verzeichnet in den letzten Jahren 
eine gesteigerte Nachfrage nach Mietwohnungen sowie nach Baugrundstücken 
für den Bau von Familienheimen. Um auf solche Entwicklungen vorbereitet zu 
sein hat die Gemeinde deshalb schon seit vielen Jahren in ihrem Flächennut-
zungsplan, im Westen der zentralen Ortslage von Dingolshausen, Wohnbauflä-
chen ausgewiesen.  
Die Gemeinde Dingolshausen überplant nun aus den o. g. Gründen, einen Teil-
bereich dieser bereits im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen 
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mit einer verbindlichen Bauleitplanung und entwickelt dieses Gebiet zum Allge-
meinen Wohngebiet weiter.  
 
Gemäß der „Wohnungsmarktanalyse für den Landkreis Schweinfurt“ (F+B 
GmbH Hamburg, August 2019) nimmt die Einwohnzahl Dingolshausens bis 
2035 um 5% zu (Basisjahr 2017) ab. Die Zahl der Haushalte wird sich jedoch 
nicht verändern. . Bezogen auf die Haushaltsstruktur werden insb. die 1- und 2-
Personenhaushalte zunehmen. Da auch immer mehr 1- bis 2-Personenhaus-
halte große Wohnungen oder Häuser bewohnen, (das zeigt sich statistisch im 
steigenden Wohnflächenbedarf), entsteht durch diese Veränderungen in der 
Haushaltsstruktur künftig – gemäß Prognose - ein zusätzlicher Wohnungsbe-
darf von ca. 50 Wohnungen bis zum Jahr 2037.  
Innerhalb der Ortslage befinden sich z. Zt. keine Leestände, mit denen sich ein 
solches Wohnraumangebot realisieren ließe. Zudem erreichen die Gemeinde 
regelmäßig Anfragen nach Bauland oder verfügbaren Wohnungen, die aber in 
der Ortslage aktuell nicht befriedigt werden können.  
 
Mit der Realisierung des Baugebiets „Mönchstockheimer Weg IV“ versucht die 
Gemeinde mit einem Mix aus Einzel. Und Doppelhausbebauung sowohl diesem 
demografischen Wandel als auch dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden gerecht zu werden. Zudem soll dem berechtigten Wunsch 
nach Eigentumsbildung und -sicherung mittels einer Immobilie Rechnung ge-
tragen und eine Abwanderung, insb. junger Familien zu verhindert werden. Ins-
besondere durch die verkehrsgünstige Lage und die aktuellen Anfragen bei der 
Gemeinde nach Wohnungen oder Bauland kann von einer Bedarfszunahme in 
Dingolshausen ausgegangen werden, die über den prognostizierten Zahlen 
liegt, zumal die Standortvorteile Dingolshausens, im Vergleich zu anderen Ge-
meinden,  und veränderte Arbeitsverhältnisse (z. B. home office) in der Progno-
se nicht abgebildet werden. 
 
Die Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde (Verwaltung, Kindergarten, Schu-
le, Rathaus) sind fußläufig innerhalb von 10 Minuten erreichbar. Das für die Be-
bauung vorgesehene Grundstück stellt deshalb aus städtebaulichen Gründen 
einen sinnvollen und gut geeigneten Standort für die geplante Wohngebietser-
weiterung dar.  
 
Um die vorhandene Infrastruktur zu sichern, eine wirtschaftliche Nutzung der 
vorhandenen Erschließung zu gewährleisten und eine Befriedigung der Nach-
frage nach Wohnbauland zu ermöglichen hat der Gemeinderat beschlossen, ei-
nen Bebauungsplan im Verfahren nach §13b BauGB (Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) aufzustellen, da die dort 
genannten rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Baugrundstücke haben 
insgesamt eine Fläche von 9.900 m2. Damit bleiben die Flächen, für die eine 
Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet wird, unter dem gesetzlich vorge-
gebenen Schwellenwert von 10.000 m2. Auch die weitere gesetzliche Forde-
rung des direkten Anschlusses an die im Zusammenhang bebaute Ortslage, 
wird durch die Erweiterung der Wohnbebauung mit dem unmittelbaren An-
schluss an die Bebauung „Mönchstockheimer Weg III“ erfüllt. 
 
Im Weiteren gelten die Vorschriften des §13a BauGB. Auch diese werden bei 
der Realisierung des geplanten Vorhabens erfüllt. 
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Es wird kein Vorhaben begründet für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist. Zudem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der unter § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (die Erhaltungsziele 
und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes) oder, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG 
bestehen. 
 
Im beschleunigten Verfahren findet keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB statt (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Dem ent-
sprechend ist auch weder einen Umweltbericht nach § 2a BauGB vorzulegen, 
noch sind die Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind sowie die Zusammenfassende Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB erforderlich. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden (§ 
13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 
	  

2.2. Verfahrensablauf 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2022 die Aufstellung des Be-
bauungsplans „Mönchstockheimer Weg IV“ mit 1. Änderung des Bebauungs-
plans “Mönchstockheimer Weg III“ im Verfahren nach § 13b BauGB beschlos-
sen, um der Nachfrage nach Wohnungen, bzw. Baugrundstücken und den da-
mit verbundenen städtebaulichen Zielsetzungen Rechnung zu tragen. Mit dem 
Gemeinderatsbeschluss wurden auch gleichzeitig die Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans festgesetzt. Dies sind: 

 
Im Norden: südliche Grenze der Grundstücke Fl.-Nr. 260 und 289, Gemar-

kung Dingolshausen. 
 

Im Westen: östliche Grenze des Grundstücke Fl.-Nr. 259/1, Gemarkung Din-
golshausen. 

 
Im Süden: südliche Grundstücksgrenze von Fl.-Nr. 252, und 293, Gemar-

kung Dingolshausen. 
 

Im Osten: eine Linie im Abstand von ca. 80m von der westlichen Grenze 
des Grundstücks 291, Gemarkung Dingolshausen. 

 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs ergeben sich aus dem 
Plan der Gemeinde vom 24. 10. 2022. 

 
Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Mönchstockheimer Weg IV“ mit 1. 
Änderung des Bebauungsplans “Mönchstockheimer Weg III“. 

 
Der Flächennutzungsplan stellt die Bauflächen als „Wohnbauland“ (W) dar. Die 
Baugrunsdstücke werden dehalb bezüglich der geplanten Nutzungen künftig als 
„Allgemeines Wohngebiet“ im Bebauungsplan festgesetzt. Der Bebauungsplan 
ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Eine entsprechende Berich-
tigung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens (§ 13 BauGB) auch für das Aufstellungsverfahren. Es kann gem. § 13 Abs. 
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2 BauGB auf die vorgezogene Bürgerbeteiligung und die frühzeitige Behörden-
beteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB) verzichtet werden. Die 
Gemeinde wird jedoch von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, son-
der das Regelverfahren bei der Aufstellung des Bebauungsplans anwenden.  

 
Zur Verwirklichung des Bebauungsplans ist keine Umlegung erforderlich, da 
sich alle Grundstücke zum Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungs-
plans im Besitz fer Gemeinde Dingolshausen befinden. Mit Rechtsverbindlich-
werdung des Bebauungsplans kann deshalb mit der Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen jederzeit begonnen werden.  

 
 

3. Festsetzungen 

3.1. Art der baulichen Nutzung 
Der Bebauungsplan schließt bestimmte, gem. §4 BauNVO allgemein bzw. aus-
nahmsweise zulässige Nutzungen aus. Damit wird sicher gestellt, dass die Vor-
aussetzungen des § 13b BauGB erfüllt werden. 
 

3.2. Maß der baulichen Nutzung 
Gem. § 16 Abs. 3 BauNVO ist zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nut-
zung im Bebauungsplan festzusetzen:  

 
stets  die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der 
baulichen Anlagen 

 
die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen, 
wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insb. das Orts- 
und Landschaftsbild beeinträchtigt werden können. 

 
In anbetracht der vorhandenen städtebaulichen Situation, insb. die Anbindung 
an das Baugebiet „Mönchstockheimer Weg III“ werden die Festsetzungen zur 
baulichen Nutzung aus diesem Bebauungsplan im Wesentlichen übernommen, 
da in diesem Gebiet auch keine grundsätzliche andere städtebauliche Situation 
vorliegt. Das Maß der baulichen Nutzung wird deshalb in diesem Bebauungs-
plan festgesetzt durch: 

 
Die Höhe der baulichen Anlagen gem. § 18 BauNVO 

 
Die Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO 
 
Die Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 
 
Die Zahl der Vollgeschosse gem. § 20 BauNVO 

 
Grundflächenzahl 
Zur Förderung eines flächensparenden Bauens wird die max. mögliche Grund-
flächenzahl gem. § 17 BauNVO für dieses Gebiet festgesetzt. Diese Höchst-
grenze darf zudem mit Garagen und Nebenanlagen etc. um max. 50% über-
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schritten werden, so dass eine max. Grundstücksversiegelung von 60% möglich 
ist. 

 
Geschossflächenzahl 
Zur Anpassung der Grundstücksausnutzung an die Verhältnisse in der angren-
zenden Bebauung wird die dort gültige Geschossflächenzahl auch für dieses 
Baugebiet übernommen. 

 
Höhe der baulichen Anlagen 
Zur Einfügung der geplanten Baukörper in die Höhenentwicklung der baulichen 
Anlagen in der näheren Umgebung erscheint die Festsetzung einer konkreten, 
maximal zulässigen Höhe der Gebäude sinnvoll. Die geplanten Gebäude dürfen 
die gem. Planeinschrieb festgesetzten Maximalhöhen nicht überschreiten. Da-
mit entstehen Gebäude, die eine Höhe von max. 9,0 m über Straßenniveau er-
reichen. Diese Höhen dürfen lediglich mit untergeordneten Aufbauten wie Ka-
minen oder Fotovoltaikanlagen überschritten werden. 
 
Zahl der Vollgeschosse 
Diese Festsetzung differenziert die Baukörper in unterschiedliche Bauausfor-
mungen. Das zweite Vollgeschoss darf entweder als ausbaubares Dachge-
schoss oder als zweites Vollgeschoss unter Beachtung der max. zulässigen 
Firsthöhe und der in diesem Zusammenhang zulässigen Dachneigung in Ab-
hängigkeit von der gewählten Dachform errichtet werden. Damit soll eine mög-
lichst große Bandbreite an Hausformen errichtet werden können, jedoch in dem 
Baugebiet ein gestalterischer Gesamtzusammenhang erkennbar bleiben. 

 
Zahl der Wohneinheiten 
Zur Vermeidung städtebaulicher Spannungen und übermäßiger Versiegelungen 
der Grundstücke durch Stellplätze und Garagen, wird die Zahl der max. zuläs-
sigen Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt. Es werden deshalb nur max. 
zwei Wohneinheiten je Gebäude gestattet. 
 

 

3.3. Bauweise 
Die Bebauung des Grundstücks erfolgt mit den durch die Bayerische Bauord-
nung (BayBO) vorgegebenen Grenzabständen in „offener“ Bauweise. Lediglich 
bei der Doppelhausbebauung sind die Gebäude auf der Grenze aneinander zu 
bauen. Zu den übrigen Grundstücksgrenzen ist zumindest die Einhaltung der 
Abstandsflächen gem. Bayerischer Bauordnung erforderlich.  

 

3.4. Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 
Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Innerhalb dieser durch die Baugrenzen gekenn-
zeichneten Flächen sind die baulichen Anlagen, insb. das Hauptgebäude zu er-
richten. Mit dieser Festsetzung wird die Lage der Gebäude auf den Grundstüc-
ken mit einem Spielraum, der sich an den Regelungen über die Abstandsflä-
chen nach Bayerischer Bauordnung orientiert, bestimmt und bleibt damit in ei-
nem gewissen Rahmen dem Bauwerber überlassen. Sie ist zudem zur Erzeu-
gung eines qualifizierten Bebauungsplans als Grundlage für die Erteilung von 
Baugenehmigungen im Freistellungsverfahren erforderlich. 
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Nebenanlagen 
Außerhalb dieser durch die Baugrenzen bestimmten Fläche sind Nebenanlagen 
und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen, wie z. B. Müllsammelanlagen, Fahrradschuppen etc. (§ 
14 BauNVO).  
Ebenso sind Garagen und Stellplätze (§ 12 BauNVO) zur Wahrung einer städ-
tebaulicher Struktur nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig. Die Bestimmungen der BayBO sind zu beachten.  
 

3.5. Abstandsflächen 
Für die Bemessung der Abstandsflächen gelten die Bestimmungen des Art. 6 
BayBO. 
 

3.6. Dachformen und Dachneigungen 
Die zulässigen Dachformen sind mit den Dachneigungen und der zulässigen 
Zahl der Vollgeschosse verknüpft. Damit soll eine möglichst große Bandbreite 
an Dachformen errichtet werden können, jedoch ein gestalterischer Gesamtzu-
sammenhang erkennbar bleiben. 

 

3.7. Einfriedungen 
Aus Gründen des Naturschutzes dürfen Einfriedungen keine Sockel erhalten 
die über das angrenzende Gelände hinausragen. Sie sind darüber hinaus mit 
einem Bodenabstand von mind. 10cm zwischen Unterkante der Einfriedung und 
der Oberkante des Geländes herzustellen, um die Durchlässigkeit für Kleintiere 
zu gewährleisten. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind die Einfriedun-
gen in einem Abstand von mind. 50cm zur Straße zu errichten. Der Zwischen-
raum ist zu begrünen. Die Verwendung von Maschendrahtzaun entlang der öf-
fentlichen Verkehrsflächen ist aus gestalterischen Gründen ausgeschlossen. 

 

3.8. Niederschlagswasser 
Zur Sicherung und Reinhaltung des Grundwassers sind die Niederschlagswäs-
ser weitestgehend auf dem Grundstück zu versickern und zu verdunsten. Es 
wird empfohlen, das Niederschlagswasser in Zisternen zurückzuhalten und als 
Brauchwasser (Gartenwasser, Toilettenspülung) zu nutzen. Weiterhin sind alle 
Flächen, die zur Versickerung geeignet sind, wie z.B. Wege und Stellflächen für 
Pkw mit wasserdurchlässigen Belägen auszustatten und die Dachflächen der 
und Garagen zu begrünen. Bei Wohngebäuden mit einer Dachneigung von we-
niger als 10° wird eine Dachbegrünung empfohlen. 
Mit diesen Maßnahmen wird die Regenwasserrückhaltung und damit die Entla-
stung des Kanalsystems gefördert. Durch die damit einher gehende, verlang-
samte Verdunstungsgeschwindigkeit erfolgt zudem eine Verbesserung des 
Kleinklimas. 
Soweit der Untergrund eine Versickerung nicht zulässt soll das Niederschlags-
wasser, so oberflächennah wie möglich, in die öffentlichen Gräben abgeleitet 
werden. Auch ein evtl. erforderlicher Notüberlauf der Zisternen ist an die öffent-
lichen Gräben anzuschließen. Eine Freispiegelentwässerung der standardisier-
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ten Zisternenüberläufe in die öffentlichen Gräben ist nicht an jeder Stelle ge-
währleistet. Ein Anschluss dieser Notüberläufe an die Schmutzwasserkanalisa-
tion ist nicht gestattet. 

4. Grünordnung 

4.1. Bestand 
Ein Ausgleich ist für diesen Eingriff in Natur und Landschaft nicht erforderlich, 
da bei einem Bebauungsplan, der nach den Verfahrensvorschriften des §13b 
BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfah-
ren) aufgestellt wird, der Eingriff gemäß § 13a Abs. 2, Ziffer 4 als vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt, oder als zulässig betrachtet wird.  

 
Das Plangebiet umfasst ackerbaulich genutzte Flächen und eine Windschutz-
pflanzung entlang der Verlängerung der Erlenstraße. Die Windschutzpflanzung 
wird auf der Ostseite des Plangebiets neu angelegt. Soweit möglich werden die 
vorhandenen Pflanzen dafür wieder verwendet. 
Weiterhin wird mit dem Bebauungsplan „Mönchstockheimer Weg IV“ ein Teilbe-
reich der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans „Mönchstockheimer Weg III“ 
überplant. Der Bebauungsplan setzt deshalb die Grünflächen inclusive der öf-
fentlichen Entwässerungsmulden für das Niederschlagswasser als „Flächen für 
Maßnahmen und zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ fest. Da mehr Flächen zur Kompensation der vorgenannten Eingrif-
fe und Veränderungen geschaffen werden wird die Mehrschaffung dem „Oko-
konto“ der Gemeinde Dingolshausen „gutgeschrieben“. 
Um darüber hinaus eine weitestgehende Kompensierung der durch die Neube-
bauung entstehenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt zu erreichen, sind 
die Dachflächen der Garagen zu begrünen und das Regenwasser aufzuspei-
chern, bzw. soweit der Untergrund es zulässt, zu versickern. Dazu sind auch 
die Flächenbefestigungen, soweit möglich (z. B. für die Kfz-Stellplätze) mit ver-
sickerungsfähigen Belägen herzustellen.  

 

4.2. Artenschutz 
In Form einer artenschutzrechtlichen Untersuchung wird das Vorkommen ge-
schützter Arten im weiteren Verfahren (Frühjahr 2023) in diesem Planungsbe-
reich überprüft. Das Gutachten wird Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
Aus Artenschutzgründen ist für die Straßenbeleuchtung die Verwendung aus-
schließlich ,,insektenfreundlicher" LED- oder Gelblichtleuchten festgesetzt. Sie 
soll auf ein absolut erforderliches Minimum reduziert und ausgeschaltet bzw. 
gedimmt werden, sobald kein Bedarf mehr besteht. 
 
Zur Unterstützung des Artenschutzes sind die nicht baulich genutzten Flächen 
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die Anlage von Schottergärten oder 
Ähnlichem steht diesem Schutzziel entgegen und ist deshalb nicht gestattet.  
 
Feldbrütende Vögel 
Zur Vermeidung von Schädigungen und Störungen feldbrütender Vogel müssen 
die Erschließungsarbeiten, insbesondere der Oberbodenabtrag außerhalb der 
Vogelbrotzeit im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen. Sollte der 
Oberbodenabtrag außerhalb dieses Zeitraums erfolgen müssen, muss die Ac-
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kerfläche bis spätestens 28. Februar im Jahr des Baubeginns als Schwarzbra-
che hergestellt und bis zum Beginn der Oberbodenarbeiten durch regelmäßige 
Bearbeitung (In vierwöchigem Rhythmus) in diesem Zustand gehalten werden. 

 

4.3.  Grünordnerische Festsetzungen 
Damit Pflanzungen an einem Standort langfristige Lebens- und damit Be-
standsmöglichkeiten besitzen ist es vorteilhaft eine standortgerechte Artenaus-
wahl zu treffen. Für die Neupflanzungen an den in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Stellen sind deshalb folgende standortgerechte Laubgehölze aus 
folgender Gehölzauswahl zu pflanzen: 

 
Baumhasel: 3xv, STU 12 – 14cm, Stammhöhe 1,8 – 2,0m oder 
Säulenhainbuche „fastigiata“: 3xv, STU 12 – 14cm, Stammhöhe 1,8 – 2,0m.  
 
Die sonstigen Grundstücksbepflanzungen sollen sich an der unter C Hinweise, 
Punkt 9 abgedruckten Pflanzenauswahl orientieren.  
Sämtliche Pflanzungen sind zu erhalten, vom jeweiligen Eigentümer ordnungs-
gemäß im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Jeder 
Ausfall der Pflanzung ist innerhalb eines Jahres zu ersetzen. 

 
Die Dachflächen der dafür festgesetzten Wohngebäude (Dachneigung < 10°) 
und der Garagen sind mit einer extensiven Dachbegrünung (Vegetationsfläche) 
zu versehen. Hierfür ist ein Substrataufbau von mind. 10cm aus einem für ex-
tensive Dachbegrünung geeigneten Substrat herzustellen. Die Dachfläche ist 
mit einer standortgerechten Gräser-/ Kräutermischung oder mit Sedumsprossen 
flächig anzusäen oder mit standortgerechten Stauden zu bepflanzen. Bei Stau-
denpflanzungen sind mind. 8 Pflanzen/m2 zu pflanzen. 

 
Es ist ausschließlich die Verwendung von Substraten zulässig, die für die fest-
gesetzte extensive Dachbegrünung auf Dachflächen mit Neigungen bis 3° aus-
drücklich geeignet sind. 

 
Für die Randeingrünung bzw. umgebenden Grünflächen sind die Regiosaat-
gutmischung des Produktionsraums 7 bzw. Regiosaatgutmischung der UG  11 
in der Ausprägung einer Salbei-Glatthaferwiese mit einem Mindestkräuteranteil 
von 50 % (reduzierter Pflegeaufwand, klimawandelangepasst und Beitrag ge-
gen den Biodiversitätsverlust) zu verwenden. 
Die Flächen sind ein- bis zweimal im Jahr zu mähen, das Mähgut ist abzufah-
ren. Ein Mulchen der Flächen ist nicht zulässig. Die Mahd darf frühestens ab 
dem 15. Juni bis spätestens 30. Juni, bei Bedarf ein 2. Schnitt ab dem 15. Sep-
tember erfolgen. 
Sofern eine Heckenpflege notwendig ist, ist diese nur zwischen 1. Oktober und 
28. Februar durch fachgerechtes, abschnittsweises (Aufbau einer Hecke mit 
den Altersstufen zwischen 6 und 20 Jahren) auf den Stock setzen zulässig, 
Überhälter (seltene Bäume, Wildobst, Obstbäume, Baumabstand mindestens 
15 m) sind in den Hecken zu belassen. Als Pflegeabschnitte sind 10 m zulässig. 
Formschnitte sind nicht zulässig. 
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5. Umweltschutz 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem Gebiet, welches durch 
das Wohnen bzw. durch die nördlich, westlich und östlich angrenzende, land-
wirtschaftliche Nutzung geprägt ist. Alle baulichen Nutzungen in der Umgebung 
sind in §4 Abs. 1 und 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) als die in einem 
Allgemeinen Wohngebiet allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen aufgeführt. Die nun neu geplante Nutzung wird sich mit ihren Emissionen 
somit in die vorhandene Umgebung einfügen.  

 

5.1.  Luft 
Die möglichen Luftschadstoffkonzentrationen werden nicht die relevanten 
Grenzwerte für Luftschadstoffe erreichen. Darüber hinaus Ist bei der Art der 
Bebauung (offene Bebauung) in Ortsrandlage eine ausreichende Durchlüftung 
gegeben. Dies wirkt einer schädlichen Konzentration von Staubpartikeln oder 
Schadstoffen entgegen.  
 
Durch die Nachbarschaft von unterschiedlich hohen Gebäuden besteht die Ge-
fahr, dass Rauchgasöffnungen unterhalb notwendiger Fenster errichtet werden. 
Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (FeuV) sind zu beachten. 

 

5.2.  Lärm 
Die durch die Neubebauung generierten Lärmemissionen wirken damit sowohl 
auf die vorhandene Bebauung als auf die neue Nutzung selbst. Einen wesentli-
chen Anteil daran wird der Ziel- und Quellverkehr besitzen. Ingesamt muss 
deshalb mit einer Lärmzunahme in der näheren Umgebung des Standorts ge-
rechnet werden, die sich jedoch auf gewisse Stoßzeiten beschränkt. Über-
schreitungen der Grenzwerte sind nicht zu erwarten.  

 
Im Süden verläuft die Staatsstraße St 2274 in einem Abstand von ca. 380m 
zum nähest liegenden Punkt des neuen Baugebiets. Bei der letzten Verkehrs-
zählung im Jahr 2015 wurde eine Verkehrsbelastung von 4.469 Kfz/24 Std. 
(Schwerverkehrsanteil 102 Kfz) festgestellt. Eine Grobabschätzung gem. MABl. 
1985 zeigt, dass die Grenzwerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ in 
der Nacht auf der freien Strecke 37 dB(A) bzw. am Tag auf der freien Strecke 
46 dB(A) deutlich unter den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen. Das 
Ortsschild befindet sich ungefähr in der Verlängerung der westlichen Geltungs-
bereichsgrenze zur Staatstraße, so dass eine Hälfte der Immissionen auf dem 
innerörtlichen Straßenabschnitt und die andere Hälfte auf dem außerörtlichen 
Straßenabschnitt entsteht. Da die Abschätzung gem. MABl 1985 einen Sicher-
heitszuschlag beinhaltet, werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für „All-
gemeine Wohngebiete“ (tags 55 dB(A), nachts 45 dB(A) in Summe bei Weitem 
nicht erreicht. Auch wenn mit der RLS 19 neue Berechnungsvorschriften einge-
führt wurden kann davon ausgegangen werden, dass auch auf dieser Berech-
nungsbasis die Orientierungswerte der DIN 18005 nicht erreicht werden. Erst 
bei einer Verachtfachung des Verkehrsaufkommens würden die Lärmemissio-
nen diese Grenzwerte erreichen. Da das Baugebiet aber von der dazwischen 
liegenden Bebauung zusätzlich abgeschirmt und ca. die Hälfte des einwirken-
den Straßenabschnitts nur mit 50 km/h befahren wird (freie Strecke 100 km/h) 



                                                             Seite 12                                                         

 
Gemeinde Dingolshausen, Gemeindeteil Dingolshausen 

BPl. „Mönchstockheimer Weg IV“ mit 1. Änderung des BPl. „Mönchstockheimer Weg III““ 

bedarf es keiner Schutzmaßnehmen gegen den von der Staatsstraße ausge-
henden Verkehrslärm. 

 
Durch die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung kann es ebenfalls zu Belä-
stigungen durch Lärm kommen. Diese sind hinzunehmen, da sie nur temporär 
entstehen. 

6. Verkehr 
 
Das Neubaugebiet wird über den Erlenstraße an das örtliche Straßenverkehrs-
netz angebunden. Diese Erschließungsstraße wird in das neue Baugebiet ver-
längert. Die Straßenbreite der öffentlichen Straßenverkehrsfläche beträgt 8,50m 
und gestattet den Begegnungsverkehr von Lkw/Pkw sowie die Anlage eines 
einseitigen Parkstreifens auf der Westseite. Dieser soll mit Baumpflanzungen 
gegliedert werden. 
Von dieser Erschließungsstraße zweigen Stichstraßen mit einer Fahrbahnbreite 
von 6,5m ab. Diese gestatten die Begegnung von Pkw/Pkw sowie ebenfalls die 
Anlage einer einseitigen Parkmöglichkeit mit einer Gliederung durch Baum-
pflanzungen.  
 
Die Wendeanlagen am Ende der einzelnen Stichstraßen sind so gestaltet, dass 
das Wenden für Müllfahrzeuge durch zweimaliges Rangieren möglich ist. Dies 
ist gemäß den Vorgaben der Berufsgenossenschaften zulässig. Auch die in den 
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RASt) vorgeschlagene Wendemöglich-
keit für Müllfahrzeuge ermöglicht das Wenden ebenfalls nur durch Rangieren 
(Kap. 6.1.2.2, Bild 59). 
Auch am Ende der Verlängerung der Erlenstraße kann das Wenden von Müll-
fahrzeugen durch zweimaliges Rangieren, unter Verwendung der Zufahrt zur 
nördlichsten Stichstraße, realisiert werden. 
 
Die detaillierte Aufteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen soll der tief-
bautechnischen Planung vorbehalten bleiben. Zielsetzung ist es jedoch, bei 
dem geringen Verkehrsaufkommen die Straßen im Mischsystem (alle Ver-
kehrsteilnehmer auf der gleichen Fläche unter gegenseitiger Rücksichtnahme) 
bei geringen Fahrgeschwindigkeiten (< 30 km/h) zu gestalten. 
 
Zur späteren Anknüpfung weiterer Baugebiete in östlicher Richtung (gemäß 
Darstellungen im Flächennutzungsplan) werden zwei Anschlussstutzen ausge-
wiesen, die als Verkehrsgrünfläche festgesetzt sind. 

 
 

7. Ver- und Entsorgung 
 

Die Gemeinde Dingolshausen als zuständiger Wasserversorger kann 48m3/Std 
für die Dauer von 2 Stunden bei einem Ruhedruck von 4,5 bar zur Löschwas-
serversorgung zur Verfügung stellen. Dies ist nach dem DVGW-Arbeitsblatt 
W405 für ein Wohngebiet ausreichend.  

 
Die Stromversorgung erfolgt aus dem angrenzenden 1-kV-Netz. Energieversor-
ger ist die Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld.  
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Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über das öffentliche Kanalisationsnetz.  

 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung stellt die Gemeinde Dingolshausen ein 
Entwässerungsgrabensystem zur Verfügung. Die Regenwasserbeseitigung soll 
weitestgehend durch Versickerung und Verdunstung (mittels Dachbegrünung), 
bzw. Aufspeicherung in Zisternen auf dem Grundstück erfolgen oder in diese 
Gräben abgeleitet werden. Evtl. erforderliche Überläufe von Zisternen etc. sind 
ebenfalls an das öffentliche Grabensystem anzuschließen.   

 
Die Entsorgung des anfallenden Müllaufkommens erfolgt entsprechend den 
Vorgaben und Empfehlungen des zuständigen Entsorgungsbetriebes.  

 
 

8. Kosten 
 
Flächenbilanz 
 
Baugrundstücke     20.844 m² (64,7 %) 
Grünflächen        6.674 m² (20,8 %) 
Verkehrsgrün          523 m² (  1,7 %) 
Straßenverkehrsfläche      4.120 m² (12,8 %) 
Gesamt                32.161 m² (100,0 %) 
 
 
 
Erschließungskosten  
 
Fahrbahn, Entwässerung     782.000,00 € 
Beleuchtung 5000 € x 25     125.000,00 € 
Begrünung       150.000,00 € 
Gesamt               1.057.000,00 € 
Abzgl. 10% Gemeindeanteil     105.700,00 € 
Erschließungskosten      951.300,00 € 
 

	  
Damit ergeben sich Erschließungskosten von ca.  45,64 €/m . 
Die Kosten für Strom, Wasser, Kanal, Telefon etc. werden gemäß den Er-
schließungssatzungen der einzelnen Versorgungsträger erhoben.  

	  
	  

9. Sonstige Empfehlungen und Hinweise 

9.1. Denkmalschutz 
Bei Erdarbeiten können Bodendenkmäler aufgefunden werden. Diese sind gem. 
Art. 8 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) unverzüglich der unteren Denk-
malschutzbehörde beim Landratsamt Schweinfurt oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege zu melden. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort 
sind gemäß Art. 8 Abs. 2 DSchG unverändert zu belassen.  
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9.2. Kampfmittel, Altlasten 
Vor der Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit darf mit den Bauarbeiten nicht 
begonnen werden. 

 
Sollten bei Grabungsarbeiten Altablagerungen oder schädliche Bodenverunrei-
nigungen angetroffen werden, sind die Arbeiten einzustellen und das Land-
ratsamt Schweinfurt (Abfallrecht) unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
Altlasten sind nicht bekannt.  

	  
	  
	  

Dingolshausen, den 25.10.2022 
 

 


